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Sie haben das Recht auf Beratung - kostenlos, 

vertraulich, neutral 

 

Eine ungeplante Schwangerschaft kann viele Fragen und widersprüchliche Gefühle auslösen. Gemäss 
Bundesgesetz haben Sie in dieser Situation das Recht auf unentgeltliche Fachberatung und Unterstüt-
zung, unabhängig, ob Sie die Schwangerschaft austragen oder abbrechen. 
 
Wenn Sie sich in einer Konfliktsituation befinden, für Ihren Entscheid noch Zeit brauchen oder sich ein 
ergebnisoffenes Gespräch über Ihre persönliche Situation wünschen, wenden Sie sich an die offiziellen, 
kantonalen Beratungsstellen, welche Ihnen bei sozialen, psychologischen, finanziellen und rechtlichen 
Fragen weiterhelfen. 
 
Eine solche Beratung kann Sie dabei unterstützen, die für Sie richtige Entscheidung zu finden. Wenn Sie 
möchten, können Sie auch mit ihrem Partner, ihrer Partnerin oder Ihrer Bezugsperson in die Beratung 
gehen. 
Nur Sie als Betroffene sind letztlich in der Lage, den Entscheid für oder gegen das Austragen der 
Schwangerschaft zu fällen. 
Sie können diese Beratungsstellen auch nach durchgeführtem Schwangerschaftsabbruch oder bei Ver-
hütungsfragen aufsuchen. 
 
 
 

Sie haben sich entschieden, die Schwangerschaft 

abzubrechen 

 
In diesem Fall hat ihre Ärztin, Ihr Arzt mit Ihnen ein ausführliches Gespräch geführt und Sie über die ge-
setzlichen Bestimmungen, den medizinischen Ablauf, sowie über die gesundheitlichen Risiken infor-
miert. 
 
Laut Gesetz müssen Sie ihren Entscheid durch ihre Unterschrift bezeugen und geben somit den Auftrag 
zum Schwangerschaftsabbruch. 
 
 
 

Sie sind jünger als 16 Jahre 

 
In diesem Fall müssen Sie sich neben dem ärztlichen Gespräch an eine für schwangere Jugendliche 
spezialisierte Beratungsstelle wenden. 
 
Diese vertrauliche, kostenlose Beratung ist für Jugendliche unter 16 Jahren obligatorisch. 
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Befinden Sie sich in einer Notsituation? 

 
Sie sind darauf angewiesen, dass niemand von ihrer Schwangerschaft und der Geburt erfährt: Im Spital 
erhalten Sie während der Schwangerschaft, vor und nach der Geburt einen Decknamen, sowie medizini-
sche und psychologische Beratung. Sie können ihr Kind vertraulich zur Welt bringen, so dass Ihr Umfeld 
von der Geburt nichts erfährt. Dem Zivilstandsamt wird die Geburt als «vertrauliche Geburt» gemeldet, 
eine automatische Meldepflicht an die Einwohnerbehörden bleibt aus. Somit wird sichergestellt, dass der 
Name der Mutter geheim gehalten wird. 
 
 
 

Adoption 

 
Ein Kind nach der Geburt zur Adoption freizugeben, ist ein schwerer Entscheid, welcher eingehende 
Überlegungen und Gespräche benötigt. 
 
Dafür stehen Ihnen die offiziellen Beratungsstellen oder die Stelle für Pflege und Adoptivkinder Schweiz 
zur Verfügung. www.pa-ch.ch 
 

  

http://www.pa-ch.ch/
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Adressen 

 
Für ein sofortiges Gespräch in der Krise können Sie sich rund um die Uhr an die Telefonnummer 143 
wenden. 
 
Offizielle kantonale Beratungsstellen, Fachstellen sexuelle Gesundheit und Beratungsstellen für Jugend-
liche unter 16 Jahren: www.bsb-bl.ch 
 
Beratungsstelle Binningen Beratungsstelle Liestal 
Hauptstrasse 85 A Rathausstrasse 6 
4102 Binningen 4410 Liestal 
Tel: 061 413 24 00 Tel: 061 921 60 13 
binningen@bsb-bl.ch liestal@bsb-bl.ch 
 
 
 

Weitere 

 
Ambulatorium Frauenklink Kantonsspital Baselland, Liestal 
Tel: 061 925 22 04, www.ksbl.ch 
 
APAC, praktische Informationen über den Schwangerschaftsabbruch 
www.schwangerschaftsabbruch.org 
 
Stelle für Pflege- und Adoptivkinder Schweiz 
www.pa-ch.ch 
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